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Menschenrechtsverletzung ohne 
Schadenersatzanspruch?
Zur Haftung der EU-Agentur Frontex nach WS u.a./Frontex

Melanie Fink / Jorrit Rijpma

Am 6.9.2023 entschied das Gericht der Europäischen Union (EuG) in der lang erwarte-
ten Rechtssache WS u.a./Frontex über den Schadenersatzanspruch einer syrischen Flücht-
lingsfamilie gegen die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex).1 
Nach zahlreichen Berichten über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengren-
zen,2 war dies der erste Fall, in dem sich Frontex für seine Beteiligung an möglichen 
Menschenrechtsverstößen vor Gericht verantworten musste.
In einem rechtlich unzureichend argumentierten Urteil wies das Gericht die Klage ohne Prü-
fung der Rechtswidrigkeit des Verhaltens von Frontex aufgrund eines mangelnden Kausal-
zusammenhangs ab. Im Folgenden werden nach einem kurzen Überblick über die Agentur 
Frontex (Abschnitt 1) und die Entscheidung in WS u.a./Frontex (Abschnitt 2) zwei Aspekte 
des Urteils näher beleuchtet.3 Zum einen lässt das Gericht die zentrale Rolle, die Frontex in 
der Durchführung von Rückkehraktionen einnimmt sowie die Menschenrechtsverpfl ichtun-
gen, die damit einhergehen, unberücksichtigt (Abschnitt 3). Zum anderen versäumt das Ge-
richt eine Möglichkeit, mehr Struktur und Klarheit in das Haftungsregime für den Bereich 
der wachsenden Verwaltungskooperation in der EU zu bringen (Abschnitt 4). Der Beitrag 
schließt mit einem kurzen Blick auf die Folgen des Urteils (Abschnitt 5).

1. Die EU-Agentur Frontex

Frontex wurde 2005 als EU-Agentur ins Leben gerufen.4 Der Auftrag, die Mitgliedstaa-
ten bei der Umsetzung des EU-Rechts im Bereich Außengrenzschutz und Rückführung 

1 EuG 6.9.2023, T-600/21, WS u.a./Frontex, ECLI:EU:T:2023:492. 
2 Siehe etwa die Recherche von Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik und Le Monde, Christides/

Lüdke, Frontex Involved in Illegal Pushbacks of Hundreds of Refugees, spiegel.de 28.4.2022, https://spiegel.de/inter-
national/europe/frontex-involved-in-illegal-pushbacks-of-hundreds-of-refugees-a-9fe90845-efb1-4d91-a231-48ef-
cafa53a0 (1.2.2024). 

3 Eine frühere Version dieses Beitrags erschien auf EU Law Analysis am 22.9.2023, Responsibility in Joint Returns af-
ter WS and Others v Frontex: Letting the Active By-Stander Off the Hook, eulawanalysis.blogspot.com/2023/09/
responsibility-in-joint-returns-after.html (9.2.2024) (Englisch) und in Asiel- & Migrantenrecht, Verantwoordelijkheid 
Frontex in gezamenlijke terugkeeroperatie: ik stond erbij en keek ernaar? A&MR 2023, 518 (Niederländisch). 

4 VO (EG) 2007/2004 des Rates vom 26.10.2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zu-
sammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ABl L 2004/349, 1; gegenwärtig 
ist Rechtsgrundlage der Agentur die VO (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.11.2019 
über die Europäische Grenz- und Küstenwache, ABl L 2019/295, 1. 

https://doi.org/10.33196/juridikum202401002201
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zu unterstützen, wird vor allem durch die sogenannten gemeinsamen Aktionen (joint 
operations) erfüllt, wobei Frontex operative Unterstützung für Mitgliedstaaten organi-
siert und koordiniert. Das kann bei Rückkehraktionen etwa die Bereitstellung von Re-
turn Escort Offi cers, die zur Rückkehr verpfl ichtete Personen an Bord von Flügen be-
gleiten, oder das Chartern eines Flugzeugs umfassen.
Seit der Einrichtung von Frontex wurde das Mandat der Agentur durch mehrere EU-
Verordnungen erheblich gestärkt. Seit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/1896 
sind Frontex-Mitarbeiter als Einsatzkräfte einer „ständigen Reserve“ etwa befugt, Uni-
formen und Schusswaffen zu tragen.5 Jedenfalls seitdem geht die Rolle von Frontex weit 
über bloße Koordinierung hinaus und umfasst Tätigkeiten wie die Überprüfung der Iden-
tität und Staatsangehörigkeit von Personen, die Gestattung oder Verweigerung der Ein-
reise oder des Visums an der Grenze und die Verhinderung des unerlaubten Grenzüber-
tritts.6 Frontex ist die erste und bisher einzige EU-Einrichtung, die mit dieser Art von 
Befugnissen ausgestattet ist. Mit einem Budget von 845 Millionen Euro im Jahr 2023 
und über 2.000 Mitarbeiter:innen ist Frontex zudem die größte EU-Agentur, sowohl was 
das Budget als auch die Zahl der Mitarbeiter betrifft.
Was Frontex allerdings bis heute nicht innehat ist Befehlsgewalt über nationale Grenz-
schutzbeamt:innen. Die Befehlsgewalt über alle Beamt:innen, die an einem Frontex-Ein-
satz teilnehmen, liegt beim Einsatzmitgliedstaat, dh dem Mitgliedstaat, von dessen Ho-
heitsgebiet aus der Einsatz koordiniert wird.7 Genau aus diesem Grund hält Frontex seit 
jeher am Argument fest, selbst nicht für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu 
sein. Für Fehlverhalten im Rahmen gemeinsamer Aktionen, so Frontex, sei in erster Li-
nie der zuständige Mitgliedstaat verantwortlich.8

2. Die Entscheidung in WS u.a./Frontex

Kläger:innen in WS u.a./Frontex waren Angehörige einer Familie, die während des Hö-
hepunkts des Syrienkriegs 2016 aus Aleppo gefl ohen war. Wenige Tage nach ihrer An-
kunft in Griechenland wurde die Familie in die Türkei gefl ogen, ohne dass ihr Antrag 
auf internationalen Schutz geprüft wurde. Ihre Rückführung erfolgte im Rahmen einer 
sogenannten gemeinsamen Rückkehraktion von Griechenland und Frontex. Mit der auf 
Grundlage von Artikel 268 und 340 AEUV beim EuG eingereichten Klage verlangte die 
Familie Entschädigung für den Schaden, den sie zum einen aufgrund des Verstoßes gegen 

5 VO 2019/1896, Art 82. 
6 VO 2019/1896, Art 55(7). 
7 VO 2019/1896, Art 43(1) und 82(4); zur Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis siehe jedoch Ferná ndez-Rojo, EU 

Migration Agencies: The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL (2021). 
8 Besonders aufschlussreich über Frontex’ interne Menschenrechtskultur war ein belastender Bericht des Europäischen 

Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF), der im Frühling 2022 auch zum Rücktritt des damaligen Exekutivdirektors 
Fabrice Leggeri geführt hat. OLAF, Final Report on Frontex, OC/2021/0451/A1, verfügbar unter https://fragdenstaat.
de/dokumente/233972-olaf-fi nal-report-on-frontex/ (1.2.2024). 
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das refoulement-Verbot, das eine Zurückweisung ohne Prüfung des Antrags auf inter-
nationalen Schutz verbietet, und zum anderen aufgrund der erniedrigenden Behand-
lung während des Rückführungsprozesses erlitten hatte. So wurden die Familienmit-
glieder, auch die zwischen zwei und sieben Jahre alten Kinder, während des Fluges 
voneinander getrennt, saßen jeweils neben einem Escort Offi cer und unterlagen einem 
Sprechverbot.
Nach Unionsrecht haftet die Union auf Grundlage von Artikel 340 AEUV, wenn drei 
kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: (1) ein hinreichend qualifi zierter Verstoß gegen 
eine Rechtsnorm des Unionsrechts, die dem Einzelnen Rechte verleiht, (2) Schaden und 
(3) ein Kausalzusammenhang zwischen dem rechtswidrigen Verhalten und dem Scha-
den.9 Ohne die anderen Voraussetzungen zu prüfen, wies das Gericht die Klage wegen 
des Fehlens eines unmittelbaren Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten von 
Frontex und dem geltend gemachten Schaden ab.10 Die Kläger:innen, so das Gericht, 
gingen zu Unrecht davon aus, dass sie ohne das Verhalten von Frontex nicht in die Tür-
kei abgeschoben worden wären.11 Zwei Dinge sind besonders bemerkenswert.
Zum einen war für das Gericht entscheidend, dass Frontex nicht befugt ist, eine Entschei-
dung über die Rückkehr oder den Asylantrag zu treffen.12 Daraus schloss das Gericht al-
lerdings zu Unrecht auf die fehlende Verantwortlichkeit für Fehlverhalten während der 
Rückführung selbst. Darauf soll im Folgenden in Abschnitt 3 näher eingegangen werden.
Zum anderen scheint das Gericht davon auszugehen, dass der festgestellte Kausalzusam-
menhang zwischen der Rückkehrentscheidung und dem geltend gemachten Schaden 
einen solchen zwischen Frontex’ Verhalten und demselben Schaden ausschließt.13 Diese 
hohen Anforderungen machen eine gemeinsame Haftung der Union und einem Mitglied-
staat unmöglich, ein Problem, das in Abschnitt 4 thematisiert werden soll.

3.  Rückkehrentscheidung und Rückführung: Befugnisse, Pfl ichten und Verantwortung 
von Frontex

Das Gericht stellte völlig zu Recht fest, dass Frontex nicht befugt ist, eine Entscheidung 
über die Rückkehr oder den Asylantrag zu treffen.14 Tatsächlich obliegt dies ausschließ-
lich den nationalen Behörden und Artikel 28 der VO 2016/1624 verbietet Frontex sogar 
explizit „auf die Begründetheit der Rückkehrentscheidungen einzugehen“.15

9 EuGH 4.7.2000, C-352/98 P, Bergaderm und Goupil/Kommission, ECLI:EU:C:2000:361, Rn 42. 
10 EuG WS u.a./Frontex, Rn 55, 66, 72. 
11 EuG WS u.a./Frontex, Rn 62. 
12 EuG WS u.a./Frontex, Rn 64-66. 
13 Dies ergibt sich implizit aus EuG WS u.a./Frontex, Rn 66. 
14 EuG WS u.a./Frontex, Rn 64-65. 
15 Die Verweise in diesem Abschnitt beziehen sich auf VO (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rats 

vom 14.9.2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache, ABl L 2016/251, 1. Diese VO regelte die Befugnisse 
von Frontex während des in Frage stehenden Einsatzes, wurde allerdings inzwischen durch VO 2019/1896 ersetzt. 
Die einschlägigen Bestimmungen haben sich nicht wesentlich verändert. 
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Der Fall betraf allerdings keine Rückkehrentscheidung. Eine solche lag nach dem Vorbrin-
gen der Kläger:innen nicht einmal vor. Der Fall betraf vielmehr die Rückführung (Abschie-
bung) selbst, also die Umsetzung der Rückkehrentscheidung. Frontex, so die Kläger:innen, 
habe die Rückführung trotz eindeutiger Hinweise auf eine Verletzung des refoulement-Ver-
bots und auf erniedrigende Behandlung aktiv unterstützt.16 Im Unterschied zur Rückkehr-
entscheidung selbst, betrifft deren Umsetzung sehr wohl eine Kernkompetenz von Frontex. 
Gemäß Artikel 28 VO 2016/1624 leistet Frontex nämlich „die erforderliche Unterstützung 
und übernimmt [...] die Koordinierung oder die Organisation von Rückkehraktionen“.
Diese Rolle ist mit Verpfl ichtungen verbunden.17 Konkret verlangt Artikel 28 Absatz 3 der 
VO 2016/1624 ausdrücklich, dass die Agentur „während der gesamten Rückkehraktion 
die Achtung der Grundrechte, den Grundsatz der Nichtzurückweisung und einen verhält-
nismäßigen Einsatz der Zwangsmittel“ gewährleistet.18 Darüber hinaus ist Frontex als EU-
Einrichtung an die EU-Grundrechtecharta gebunden, einschließlich des absoluten Verbots 
der Zurückweisung (Artikel 19) und des Verbots unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung in (Artikel 4). Aus diesen Rechten ergeben sich auch positive Verpfl ichtungen, 
die Frontex dazu verpfl ichten, die Achtung dieser Rechte aktiv zu gewährleisten, indem sie 
beispielsweise Personen vor Eingriffen durch Dritte (etwa auch Mitgliedstaaten) schützt.19 
Frontex verfügt über Mittel, diesen Verpfl ichtungen nachzukommen. Diese umfassen nicht 
nur Melde- und Kommunikationspfl ichten, sondern auch den Auftrag, einen Einsatz ab-
zubrechen, wenn es zu schwerwiegenden oder voraussichtlich anhaltenden Verstößen gegen 
Menschenrechte oder internationale Schutzverpfl ichtungen kommt.20

Frontex führt Rückkehraktionen gemeinsam mit den Mitgliedstaaten durch. Verstößt 
Frontex jedoch gegen seine eigenen Verpfl ichtungen nach EU-Recht, trägt es selbst die 
rechtliche Verantwortung dafür. Diese Verantwortung ist unabhängig von der Haftung 
des Mitgliedstaats, der genauso die Verantwortung für eigenes Fehlverhalten im Rück-
kehrprozess trägt.21 Da das Gericht jedoch die Rückkehrentscheidung nicht von ihrer 
Umsetzung trennte, versäumte es, die Rolle von Frontex bei letzterer anzuerkennen und 
die Rechtmäßigkeit des Handelns von Frontex zu untersuchen.
Besonders problematisch ist in dieser Hinsicht, dass den Kläger:innen für die in Frage 
stehenden Realakte im Rahmen des EU-Rechtsschutzsystems kein anderes Verfahren zur 
Verfügung steht.22 Frontex kann darüber hinaus weder vor nationalen Gerichten noch 

16 Klage, eingereicht am 20.9.2021 zu T-600/21, WS u.a./Frontex, insbesondere Klagegrund 5. 
17 Im Detail Fink, Frontex and Human Rights: Responsibility in ‚Multi-Actor Situations‘ under the ECHR and EU Pu-

blic Liability Law (2018); Gkliati, Systemic Accountability of the European Border and Coast Guard: The legal re-
sponsibility of Frontex for human rights violations (PhD thesis, Leiden University 2021). 

18 Siehe auch allgemein Art 34 VO 2016/1624. 
19 Stoyanova, Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries 

(2023). 
20 VO 2016/1624, Art 25 Abs 4. 
21 Fink, Expert Opinion: Case T-600/21 WS and Others v Frontex, 3.2.2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.

cfm?abstract_id=4553835 (1.2.2024). 
22 Im Detail Rademacher, Realakte im Rechtsschutzsystem der Europäischen Union (2014).
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vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Verantwortung gezogen wer-
den.23 Im Ergebnis kann das Handeln der Agentur gerichtlich gar nicht überprüft wer-
den, was nicht nur rechtstaatlich bedenklich ist, sondern auch der Glaubwürdigkeit der 
EU in dieser Hinsicht schadet.

4. Kausalität und gemeinsame Haftung

Ein wichtiger komplizierender Faktor in diesem Fall ist das Zusammenspiel zwischen den 
Maßnahmen von Frontex und dem betroffenen Mitgliedstaat, Griechenland. Situationen, 
in denen mehr als ein Akteur an der Verursachung eines Schadens beteiligt ist, sind nicht 
ungewöhnlich, machen es aber besonders schwierig zu bestimmen, wer verantwortlich ge-
macht werden soll und kann.24 Dem wird das Gericht in zweierlei Hinsicht nicht gerecht.
Zum einen ist die Frage der Zurechnung relevant, also wer rechtlich als „Urheber“ des rechts-
widrigen Verhaltens gilt. Als nationale Verwaltungsentscheidung ist die Rückkehrentschei-
dung eindeutig dem zuständigen Mitgliedstaat zuzurechnen. Komplizierter ist es auf der 
Durchführungsebene, wo die Handlungen des Mitgliedstaats und von Frontex stärker 
miteinander verfl ochten sind. Da sich das Gericht jedoch dieser Durchführungsebene von 
Vornherein nicht widmete, spielte die Frage der Zurechnung in diesem Fall keine Rolle. Das 
ist besonders enttäuschend, da im EU-Recht diesbezüglich dogmatisch große Lücken be-
stehen, vor allem im Vergleich zum Völkerrecht, wo dies konzeptuell grundlegend erarbeitet 
wurde.25 Wenig überraschend zeigt sich daher auch in der Rechtsprechung des EuGH, dass 
die Zurechnungsfrage sowohl terminologisch als auch konzeptuell inkohärent gehandhabt 
wird und oft mit Fragen der Kompetenzaufteilung oder des Kausalzusammenhangs vermischt 
wird.26 Das Urteil in WS u.a./Frontex kann auch als Symptom dieser Lücke verstanden wer-
den, da die mangelnde Trennung der verschiedenen Handlungen der beteiligten Akteure auch 
von einem fehlenden Verständnis der Relevanz dieses Schrittes zeugt. Jedenfalls aber ist das 
Urteil eine versäumte Gelegenheit, hier mehr Kohärenz und Klarheit zu schaffen.
Die zweite Schwierigkeit betrifft die Kausalität, dh den Zusammenhang zwischen dem rechts-
widrigen Verhalten und dem Schaden. Das Gericht verneinte das Bestehen eines unmittelba-

23 Die EU ist gemäß Artikel 6 Abs 2 EUV zum Beitritt verpfl ichtet. Der derzeitige Verhandlungsstatus ist hier zu fi nden 
zusammengefasst: Council of Europe, EU accession to the ECHR („46+1“ Group), www.coe.int/en/web/human-
rights-intergovernmental-cooperation/accession-of-the-european-union-to-the-european-convention-on-human-
rights#{%2230166137%22:[0]} (1.2.2024). 

24 Umfassend zu dieser Problematik im Völkerrecht siehe Nollkaemper/Plakokefalos, Principles of Shared Responsibi-
lity in International Law (2014) sowie andere in derselben Reihe erschienene Werke. In Bezug auf Frontex siehe Fink, 
Frontex and Human Rights. 

25 Siehe etwa International Law Commission, Report of the Fifty-Third Session: Articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts, UN Doc A/ 56/ 10, 2001. 

26 Im Detail dazu Fink, Frontex and Human Rights; De Coninck, Catch-22 in the Law of Responsibility of Internatio-
nal Organizations: Systemic Defi ciencies in the EU Responsibility Paradigm for Unlawful Human Rights Conduct in 
Integrated Border Management (PhD Thesis, Ghent University, July 2021); Fink/Rauchegger/De Coninck, The Action 
for Damages as a Fundamental Rights Remedy, in Fink, Redressing Fundamental Rights Violations by the EU: The 
Promise of the ‘Complete System of Remedies’ (in Druck, 2024).
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ren Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten von Frontex und dem geltend gemach-
ten Schaden aufgrund der mangelnden Befugnis, in die Rückkehrentscheidung einzugreifen 
oder internationalen Schutz zu gewähren.27 Hinter dieser Argumentation scheint die Annah-
me zu stehen, dass der Kausalzusammenhang zwischen der Rückkehrentscheidung und dem 
geltend gemachten Schaden einen solchen zwischen Frontex’ Verhalten und demselben Scha-
den ausschließt, dass also ein Kausalzusammenhang „ausschließlich“ sein muss.28

In früherer Rechtsprechung schien das Gericht noch zu akzeptieren, dass das Vorhanden-
sein zusätzlicher Schadensursachen einen erfolgreichen Schadensersatzanspruch nicht un-
bedingt ausschließt.29 In einem kürzlich ergangenen Urteil in der Rechtssache T-528/20 
Kočner/EUROPOL lehnte das Gericht jedoch ebenfalls eine Haftung ab, da nicht nach-
gewiesen werden konnte, dass der erlittene Schaden ausschließlich von EUROPOL, der 
Europäischen Polizeiagentur, verursacht wurde.30 Diese Rechtssache ist nun im Rahmen 
des Berufungsverfahrens vor dem Gerichtshof anhängig. In seiner Stellungnahme sprach 
sich Generalanwalt Rantos bereits für eine fl exiblere Handhabung des Kausalitätserfor-
dernisses aus.31 Dies wäre auch in der Rechtssache WS u.a./Frontex angemessen gewesen.
Angesichts des unterstützenden und koordinierenden Charakters der Befugnisse von Fron-
tex wird ein Verstoß gegen das Unionsrecht fast zwangsläufi g mit Fehlverhalten des Mit-
gliedstaats einhergehen. Wenn Frontex deshalb nicht haftet, weil gleichzeitig ein Unions-
rechtsverstoß eines Mitgliedstaats vorliegt, scheint dies jede vernünftige Aussicht darauf aus-
zuschließen, dass Frontex für Unionsrechtsverstöße dieser Art überhaupt zur Rechenschaft 
gezogen werden kann. Tatsächlich stünde dies in vielen Fällen einer gemeinsamen Haftung 
der Union und einem Mitgliedstaat ganz generell im Wege, obwohl die Möglichkeit einer 
solchen vom Gerichtshof bereits 1967 anerkannt wurde und ein notwendiges Mittel ist, um 
die Rechenschaftspfl icht in der mehrstufi gen Verwaltung der EU zu gewährleisten.32

5. Schlussbemerkungen

Da sich das Gericht auf die Prüfung der Kausalität beschränkte, musste es nicht über 
den behaupteten Verstoß gegen das EU-Recht entscheiden. Dennoch reicht ein kurzer 
Blick auf den Sachverhalt aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Kläger:innen 
Opfer eines Verstoßes gegen einen der zentralen Grundsätze des EU-Flüchtlingsrechts, 
nämlich das refoulement-Verbot, sowie gegen eine Reihe von im Sekundärrecht veran-

27 EuG WS u.a./Frontex, Rn 64-66. 
28 Dies ergibt sich implizit aus WS u.a./Frontex, Rn 66.
29 Gericht für den öffentlichen Dienst 12.5.2011, F-50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Kommission, ECLI:

EU:F:2011:55; im Detail zu dieser Frage im EU-Haftungsrecht, Fink, EU liability for contributions to member states’ 
breaches of EU law, Common Market Law Review 2019, 1227.

30 EuG 29.9.2021, T-528/20, Kočner/Europol, ECLI:EU:T2021:631, Rn 98.
31 GA Rantos, SA v 29.9.2021 zu C-755/21P, Kočner/Europol, ECLI:EU:C:2023:48, Rn 58. 
32 Zur gemeinsamen Haftung siehe EuGH 14.7.1967, 5, 7 und 13 bis 24/66, Kampffmeyer u.a./Kommission, ECLI:

EU:C:1967:31; Fink/Rauchegger/De Coninck in Fink.
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kerten Garantien wurden. Die Frage, wer dafür verantwortlich gemacht werden sollte, 
bleibt in diesem Urteil unbeantwortet.
Die Tatsache, dass Frontex anwesend war und die Rückführung der Kläger:innen aktiv 
unterstützte, anstatt einzugreifen, bedeutet nicht, dass die Agentur dafür automatisch 
auch haften muss. Vieles würde hier von der faktischen Bewertung der Ereignisse sowie 
von Frontex’ Handlungsmöglichkeiten im konkreten Fall abhängen. Das Argument, dass 
Frontex nicht haftet, weil es keine Zuständigkeit zum Erlass von Entscheidungen über 
Rückkehr oder internationalen Schutz hat ist jedoch fragwürdig und zeigt mangelndes 
Verständnis der praktischen Gegebenheiten in gemeinsamen Einsätzen sowie der Rolle 
und einhergehenden Verpfl ichtungen von Frontex nach Unionsrecht. Zudem versäumte 
das Gericht eine Möglichkeit, mehr Struktur und Klarheit in das Haftungsregime für den 
Bereich der wachsenden Verwaltungskooperation in der EU zu bringen.
Dieses Urteil wirft die Frage nach dem Wert grundlegender Menschenrechtsverpfl ichtungen 
auf, wenn diese in der Praxis nicht sinnvoll durchsetzbar sind. Natürlich kann der Mitglied-
staat selbst für Verstöße vor nationalen Gerichten und letztlich vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte zur Rechenschaft gezogen werden. Allerdings ist dies kein stich-
haltiges Argument, um die gleichzeitige Ausübung öffentlicher Gewalt durch eine Unionsein-
richtung von gerichtlicher Kontrolle auszunehmen. Die Möglichkeit gemeinsamer Haftung 
ist eine Voraussetzung für Rechtstaatlichkeit in der Europäischen Mehrebenenverwaltung.
Der Fall zeigt deutlich, dass es an einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle der Ausübung 
der öffentlichen Gewalt im Bereich des Schutzes der gemeinsamen Außengrenzen fehlt. 
Für die Kläger:innen war die Schadenersatzklage vor dem EuG tatsächlich der einzige 
Weg, Frontex für die behaupteten Rechtsverletzungen gerichtlich zur Verantwortung zu 
ziehen. Dem Gericht zufolge sehen die Verträge zwar ein „vollständiges System von 
Rechtsbehelfen“ vor. Dieses System ist jedoch auf die gerichtliche Überprüfung von 
Rechtsetzung ausgerichtet, anstatt auf die immer stärker in den Vordergrund rückende 
Verwaltungszusammenarbeit in der Umsetzung des Unionsrechts und damit einherge-
hende Realakte der Union. Das Urteil des Gerichts in dieser Rechtssache hätte eine will-
kommene Antwort auf diese Schwachstelle im verfassungsrechtlichen Entwurf des 
Unionsrechts geben können. Für die Kläger:innen steht damit nur noch die Berufung 
zum Gerichtshof offen.33 Sollte der Gerichtshof das Urteil bestätigen, würde dies einmal 
mehr unterstreichen, wie notwendig der lang erwartete Beitritt der EU zur EMRK ist.
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